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Regime und
Internationale Organisationen



IGO – Internationale
Regierungsorganisation

• Zusammenschlüsse von Staaten
• Völkerrechtlicher Vertrag: Statut, Charta, Mandat
• Völkerrechtssubjekt
• gemeinsame Organe
• unterschiedliche Funktionsfülle und Aufgabenstellung 

(spezifisch od. umfassend: Bsp. UNESCO vs. UNO)
• regional/universal

z.B.: OSZE, ASEAN, UNO, NATO, WTO,…
Funktion: übernationale Aufgaben “günstig” erfüllen!

anders: EU - Einheit “sui generis”, supranat.; mehr als
IO, weniger als Nationalstaat

Anzahl der IOs: ca. 3.000



INGO – Internationale
Nicht-Regierungsorganisationen

• grenzüberschreitende Zusammenschlüsse von 
nationalen NGOs, Verbänden, Vereinen

• privatrechtlich organisiert
• i.d.R. keine Völkerrechtsfähigkeit
• single purpose 
• i.d.R. nicht profitorientiert, vom Staat unabhängig

Beispiele: IKRK (Internationales Komitee vom Roten 
Kreuz), amnesty international, Greenpeace, FIFA 

Anzahl: ca. 20.–30.000 



Wachstum der Zahl
internat. Organisationen



Definition Regime

• "implizite oder explizite Prinzipien, Normen, Regeln 
und Entscheidungsprozeduren, die die 
wechselseitigen Verhaltenserwartungen der Akteure 
in einem Problemfeld der internationalen 
Beziehungen bestimmen" (Steven Krasner 1983)

• Arrangements zur Problemlösung in einem 
bestimmten Themenbereich, die auf zunehmende 
Verrechtlichung und Zivilisierung der internationalen 
Beziehungen abzielen 



Die Welt aus Sicht der
Regimetheorie: Ordnungssystem 

Quelle: Hauchler, Ingomar et.al. (Hg.) (2003). Globale Trends 
2004/2005. Fakten Analysen Prognosen, Frankfurt a. Main, 239.



Interlocking
Institutions



Daher: Eigenschaften des 
Internationalen Systems:

• Kein Gewaltmonopol/Leviathan –„anarchisch“

• Raum geringer Normierungsdichte – Inter-
national Law, Verträge, Regime, IOs, TNCs

• Problem: Rechtsdurchsetzung, -sicherheit
• Macht, Stärke zur Durchsetzung von Interes-

sen oft wichtiger als Recht, Regelung, Norm

• Kooperation, Integration, Konflikt, Krieg,…: 
„Schulen“-Streit über „Natur“ des IS



Europäische Integration



Europäische Union

• Entstehung/Motivation

• Integrationsetappen und Erweiterungsrunden
• Mitgliedsstaaten

• Aufbau und Organisation
• Zukünftige Erweiterungsoptionen

• Theoretischer Hintergrund: Funktionalistische 
Schule, Integrationstheorie



Elemente der Methode
Monnets



Entstehung/ Motivation 1

• Primäre Zielsetzung war die Überwindung

nationalstaatlicher Gegensätze nach dem 
2. WK 

• EU als friedenssicherndes und wohlstands-
förderndes Integrationsprojekt in WE

• Wirtschaftliche Verflechtung-> institutionelle 
und politische Maßnahmen

• „Politische“ Union als Fernziel-> Finalité? 
Grenzen? Patchwork Struktur!



Entstehung / Motivation 2

• Frieden- und Wohlstand sichern

• Art Staatenverbund (politische Einheit 
„sui generis“)

• Wirtschaftsunion
Abschaffung der Binnengrenzen, freier 
Kapital-, Personen-, Waren- und Dienst-
leistungsverkehr („4 Freiheiten“)



Integrationsetappen 1
Schaffung supranationaler Organisationen

• 1948 Europa Kongress in Den Haag
• 1952 EGKS (F, BRD, Italien, Benelux)
• EVG 1954 im franz. Senat gescheitert! Warum?
• 1957 Verträge von Rom EWG, EAG
• 1967 EG (EWG+EGKS+EAG) 

1.Juli Fusionsvertrag über gemeinsame Kommission 
der europäischen Gemeinschaften

• 1972 GB, Dänemark, Irland
• 1981 Griechenland
• 1986 Portugal, Spanien
• 1986: EEA (Einheitliche europäische Akte)

trat am 1.Juli 1987 in Kraft 
� Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes 
(EWR)



Integrationsetappen 2

• 1990 Deutsche Wiedervereinigung
• 1992 Vertrag über die Europäische Union

Vertrag von Maastricht; EG � EU
• 1995 Österreich, Schweden, Finnland
• 1995 Schengen-Abkommen in Kraft
• 1997 Vertrag von Amsterdam, seit 1999 in Kraft
• 2003 in Kraft: Vertrag von Nizza
• 2004 Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen,  

Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern 
• 2004 Vertrag über eine Verfassung über Europa
• 2007 Bulgarien, Rumänien
• 2007 Dez. Vertrag von Lissabon - Dez. 2009 in Kraft



Was ist die wichtigste Funktion der EU 
aus heutiger Sicht?

• Großer Integrationsraum – erhöhte Stabilität 
in einem rasant transformierten System 

• „Interdependenzprobleme“ sind – auch von 
größeren Staaten - nicht allein zu lösen

• Raum der Sicherheit, der diese auch in die 
Umwelt ausstrahlt

• Aber: „Global Payer“, nicht „Global Player“! 
Skepsis der Bürger, Kommunikationsdefizit!



Mitgliedsstaaten
EU 27

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Niederlande, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich, Republik Zypern
(+ „28. MS“: USA)         

Hier sind auch inbegriffen: Guadeloupe, Französisch-
Guayana, Martinique und Réunion (F), die Canaren, 
Ceuta und Melilla (ES), sowie die Azoren und 
Madeira (PT) 



Die Europäische Union

• Staatenverbund
• derzeit 27 Mitgliedsstaaten

• Bevölkerung ca. ½ Milliarde Menschen
• größter Wirtschaftsraum weltweit
• Rechtsgrundlage bis zum 1. Dezember 09: 

Vertrag über die Europäische Union
3 Säulen Struktur: EG (supranational) –
GASP (intergouvernmental)– PJZS (intergr.)
(wird durch den Reformvertrag von Lissabon 
abgelöst!)



Aufbau

• Europäischer Rat (ER) – oberstes Gremium; 
hat Richtlinienkompetenz; nun ein „Organ“;
(erst mit dem Reform-Vertrag von Lissabon)

• Rat der Europäischen Union – Ministerrat;
Teil der Legislative (eig. Plural);

• Europäische Kommission – Exekutive;
• Europäisches Parlament – Teil d. Legisla-

tive im Mitentscheidungsverfahren;
• Europäischer Gerichtshof (EuGH) –

Judikative, auch Rechtssetzung;
• Europäischer Rechnungshof



Säulen der EU 
nach Nizza

Quelle: Filzmaier, Peter/Leonore Gewessler/ 
Otmar Höll/Gerhard Mangott (2006). 
Internationale Politik, Wien, 261.



Die Europ äische Union in Zahlen

1958 1973 1981 1986 1990 1995 2004 20072

Länder 6 9 10 12 12 15 25 27

Sprachen 4 6 7 9 9 11 20 22

Bevölkerung 
(in Mio.) 185 273 287 338 354 375 459 488

Fläche (in 
1000 km2) 1167 1524 1658 2252 2368 3234 3893 4243

BIP (Mrd. 
€)

6597 10202 12218

BIP/Kopf (€) 17680 23160

Abgeordnet
e zum EP 142 198 434 518 567 626 732 7503

Qualif. 
Mehrheit im 
Rat

12/17 41/58 45/63 54/76 54/76 62/87
232/321 

& Mehrheit 
der Staaten1

255/345
& Mehrheit 

der Staaten1

Daten von Eurostat für 2004 / 2007 teilweise geschätzt
1  gültig seit 1.11.2004 lt. Vertrag von Nizza; Jeder Mitgliedsstaat kann darüber hinaus eine Prüfung beantragen, ob die Mehrheit mind. 62% der Bevölkerung der EU 
entspricht. Die Bestimmung ist gültig bis 2009, danach entspricht die qualifizierte Mehrheit lt. noch zu ratifizierender EU-Verfassung: 55% der Mitgliedsstaaten und 65% 
der Bevölkerung
2 inklusive der neuen Mitgliedsstaaten Rumänien und Bulgarien
3 bis 2009, danach wird lt. Reformvertragsentwurf die Anzahl der Sitze unabhängig von der Anzahl der Mitgliedsstaaten auf 751 begrenzt.

Quelle: Mammarella, Giuseppe und Paolo Cacace. Storia e politica dell'unione europea. 
Rom, 1998. S. 296 

eigene Ergänzungen nach Daten von Eurostat 2005



Funktionsweise 
der EU

Quelle: Filzmaier, Peter/Leonore Gewessler/ 
Otmar Höll/Gerhard Mangott (2006). 
Internationale Politik, Wien, 265.



Sitzverteilung im 
europäischen Parlament

Quelle: Fischer Weltalmanach 2008



EU Erweiterung

Kandidaten und Potentielle Anwärter



Erweiterung 1

Beitrittskandidaten müssen die so genannten
Kopenhagener Kriterien erfüllen: (nur „europ.“

Staaten!)

1993 als Konkretisierung des Maastricht Vertrages 
durch Europäischen Rat festgelegt; 
(Vorbereitung auf die EU Osterweiterung)

Teil des EU Vertrags (seit Inkrafttreten des Vertrags von 
Amsterdam 1999)

EMRCh (Nizza 2000)



Erweiterung 2

Kopenhagener Kriterien:
• Politische Kriterien: Grundwerte Freiheit, 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschen-
und Grundrechte müssen erfüllt sein -
conditio sine qua non

• wirtschaftliche Kriterien: Funktionierende 
Marktwirtschaft und die Kapazität dem Wett-
bewerb in der EU standzuhalten

• rechtliche Kriterien: Acquis muss übernom-
men sein (europäischer Rechtsbestand)

• Aufnahmefähigkeit der Union gewährleistet



Erweiterung 3

Aktuelle Beitrittskandidaten
• Kroatien
• Mazedonien
• Türkei
• Island

Potentielle Beitrittskandidaten
• Albanien
• Bosnien und Herzegowina
• Montenegro
• Serbien
• Ukraine, Georgien, Moldawien und Kosovo?



Beweggründe für
die Erweiterungsbestrebungen

• Wirtschaftliche Gründe 
(Absicherung v. Absatzmärkten)

• Steigerung der Konkurrenzfähigkeit (USA, 
China, u.a.)

• Politische Gründe
• Friedenssicherung durch „Projektion“:

„politisch und wirtschaftlich vereintes Europa“



Probleme der Vertiefung
und Erweiterung der Integration 1

• Ausweitung d. Supranationalität
� Mehrheitsprinzip im Rat (im Widerspruch 
mit den Interessen Groß- und Kleinstaaten)

• ungleiche Anforderungen in den div. Unions-
bereichen (hohe wirtschaftliche und eher 
niedrige politische Integration)

• Wechselnde „Gruppen-/Systemdynamik“

• unterschiedliche Finanzverpflichtungen 
bergen Konfliktpotential (Nettozahler/-
empfänger)

Quelle: Filzmaier, Gewessler, Höll, Mangott (2006): Internationale Politik; (S. 270ff.)



Probleme der Vertiefung
und Erweiterung der Integration 2

• Verschärfung historischer Differenzen 
zwischen den Mitgliedsstaaten

• unzureichende innerstaatliche gesellschaft-
liche Transformation/Reform der neuen 
Mitgliedsstaaten

• Polarisierung in „Vorreiter-“ und „Nachzüg-
lerstaaten“ innerhalb der EU

• steigende Heterogenität erschwert Schaffung 
einer/s gemeinsamen Identität und Leitbild

Quelle: Filzmaier, Gewessler, Höll, Mangott (2006): Internationale Politik; (S. 270ff.)



Argumente für 
eine Erweiterung

• Bedingungen der Beitrittsangebote führen zu 
politischer u. wirtschaftlicher Transformation

• Ausweitung des Raums der Sicherheit, der 
Freiheit und des Rechts

• Geostrategische Zielsetzungen der EU sehen 
eine europäische Ordnung vor

• weltpolitische Lage braucht einen, den USA 
freundlich verbundenen, jedoch eigenständi-
gen alternativen Akteur (Machtbalance)

Quelle: Filzmaier, Gewessler, Höll, Mangott (2006): Internationale Politik; (S. 269ff.)



VERTRAG VON LISSABON

• Wurde am 13. Dezember 2007 in Lissabon 
vom Europäischen Rat unterzeichnet, Ersatz 
für gescheiterten Verfassungsvertrag; Ziel:

• Festigung der politischen Grundlagen der 
Europäischen Union, moderate Reformen

• Mitgliedsstaaten sollten bis Mitte 2009 
ratifizieren; trat mit 1. Dez. 2009 in Kraft



VERTRAG VON 
LISSABON

Wichtigste Neuerungen:
- Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union (Art.47 EUV)
- Schaffung eines Ratspräsidenten und Organschaft des ER
- Ausweitung d. qualifizierten Mehrheit im MR 
- Hohe Vertreterin für Außen- und Sipol. – EAD!
- Ausweitung der Rechte des EU-Parlaments
- Einführung eines europäischen Bürgerbegehrens (1 Mio.)
- stärkere Einbindung der nationalen Parlamente in Gesetz-
gebungsprozesse

- Einführung eines Klagerechts für nationale Parlamente vor
dem EUGH

- Rechtsverbindlichkeit der EU-Grundrechtscharta, und die 
- Regelung eines etwaigen EU-Austritts eines Mitglieds. 



EU Verfassung - Organe

Europäischer Rat

EU Ratspräsidentschaft
wechselt alle 6 Monate
zwischen den Mitgliedern

Vollwertiges Organ der EU
Aufwertung zur obersten
Entscheidungsinstanz

Präsident des 
Europäischen Rates
steht an der Spitze des
Europäischen Rates und
wird auf 2,5 Jahre von den
Staats- und Regierungschefs
gewählt, einmalig verlängerbar 

(Herman van Rompuy)

Vertrag von Nizza Regelung laut LissVertr.



EU Verfassung - Organe

EU Außenbeziehungen
verschiedene Akteure
(Kommissar für
Außenbeziehungen,
Kommissionspräsident,
Ratspräsidentschaft, Hoher
Vertreter für die GASP)

EU „AußenministerIn“/
Hohe(r) VertreterIn/ 
Beauftragte(r)

Ernennung durch den Europäischen 
Rat unter

Zustimmung des Kommissionspräs.

Doppelrolle:

Vorsitz im Rat der Außenminister, 
Mitglied der Kommission und 
einer der Kommissionsvize-
präsidenten (Catherine Ashton)
��������	��
���
�������

Vertrag von Nizza Regelung laut LV



EU Verfassung - Organe

Ministerrat der Union
Entscheidung grundsätzlich im
Konsens

qualifizierte Mehrheit durch
Mehrheit der Mitgliedsländer
und Mehrheit der gewichteten
Stimmen im Rat 

Ausweitung der
Mehrheitsentscheidungen
viele neue Politikbereiche, allerdings
Einstimmigkeit weiter die Regel für Sozial-
und Steuerpolitik sowie GASP
Mehrheit: 55% der Mitgliedsstaaten und
65% der Bevölkerung; Sperrminorität:
mind. 4 Mitgliedsstaaten und 35% der
Bevölkerung
„Passerelle“-Klausel: Mehrheitsverfahren
kann durch einstimmigen Beschluss des
Europäischen Rates auf weitere Bereiche
des Ministerrates ausgedehnt werden 

Vertrag von Nizza Regelung laut LV



EU Verfassung - Organe

Europäische Kommission
ein Kommissar pro Mitgliedsland

EU Parlament
derzeit 732 Abgeordnete 

Rotationssystem ab 2014
Kommissionsmitglieder: 2/3 der Zahl der
Mitgliedsländer, gleichberechtigtes
Rotationssystem bei der Ernennung
(diese Bestimmung kann einstimmig durch
den Europäischen Rat geändert werden) 

Ausweitung der
Mitentscheidungsverfahren
(„ordentliches Gesetzgebungs-
verfahren der EU“) und
Aufwertung bei Budgetrecht
Begrenzung des EPs auf 750
Mitglieder (min. 6, max. 96)

Vertrag von Nizza Regelung laut LV



EU Verfassung - Bürgerrecht

Grundrechtecharta
als politische Deklaration

Grundrechtecharta wird
Teil des LVs – im Anhang. 

Opt-outs: GB, CZ und Pl

Vertrag von Nizza Regelung laut LV



Aufbau und Reichweite des Liss-Vertr.

Tempelkonstruktion der 
EU
verschiedene Verträge 
und ihre Überarbeitungen
Rechtspersönlichkeit nur 
für EG (erste Säule)

Ändert und ergänzt die bestehenden 
Verträge, aber ersetzt sie nicht – wie die 
EU-Verf. Dies getan hätte!).

EU/ER erhält Rechtspersönlichkeit 

STRUKTUR:

I. Präambel
II. Änderungen des EU-Vertrags (Artikel 1)
III. Änderungen des EG-Vertrags (Artikel 2)
IV. Schlussbestimmungen (Artikel 3 bis 7)
V. Protokolle
VI. Anhang (Übereinstimmungstabellen zur 

durchgehenden Neunummerierung 
gemäß Artikel 5)

(Tempelkonstruktion gibt es nicht mehr)

Vertrag von Nizza Regelung laut LV



EU Verfassung
Union und Mitgliedsstaaten

Kompetenzen der Union
mehr als 15 verschiedene
Rechtsakte je nach Vertrag

Subsidiaritätsprinzip
festgeschrieben – Union wird 
nur tätig, wo ihr Mitglieds-
staaten Aufgaben zuweisen

Frühwarnsystem für nationale 
Parlamente: Einspruchsrecht bei 
angenommener Verletzung der 
Subsidiarität System von 
Zuständigkeiten und Klärung der 
Rechtsakte (sechsstufige 
Normenhierarchie)

Vertrag von Nizza Regelung laut LV


